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début de chaque phase de l'exercice, elle présentait le
déroulement des événements sous la forme d'actualités.

A côté d'experts de toutes sortes, il existe cette
année un groupe d'experts « Population ». Douze
hommes et une femme appartenant aux professions
les plus diverses ont la mission d'évaluer les réactions
possibles de la population.

Enfin, il convient de souligner que les préparatifs
de cet exercice ont commencé en novembre 1965 déjà.
Ils ont été exécutés par un Etat-major de préparation
dirigé par le chef d'Etat-major de la direction de l'exercice

et comprenant, outre des personnalités de

l'administration, des experts civils et plusieurs officiers
de milice.

Die neue Landesverteidigungskonzeption

Nur summarische Erwähnung der Territorialreform

Der von den eidgenössischen Räten verabschiedete
Bericht des Bundesrates über die Konzeption der
militärischen Landesverteidigung enthält u. a. ein Kapitel
über die Eingliederung der militärischen Landesverteidigung

in die totale Landesverteidigung und ein
anderes leider sehr kurz gefasstes Kapitel über die

Reorganisation des Territorialdienstes:

«Unsere Landesverteidigung wird in Zukunft viel
stärker als bisher von der Notwendigkeit totaler
Abwehrmassnahmen bestimmt sein. Die Armee käme in
einem immer dichter besiedelten Operationsraum zum
Einsatz. Die Auswirkungen der kriegerischen Ereignisse

würden sehr rasch das ganze Land und die
Gesamtheit seiner Bevölkerung erfassen. Es ist deshalb

unumgänglich, bei den militärischen Vorkehren die
Bedürfnisse der Zivilbevölkerung vermehrt zu
berücksichtigen. Die Koordination der militärischen
Landesverteidigung mit ihren zivilen Bereichen sowie die

Möglichkeiten einer besseren Unterstützung der
Zivilbevölkerung durch die Armee sind Gegenstand einer
umfassenden Untersuchung des Beauftragten des

Eidgenössischen Militärdepartements in Zusammenarbeit
mit allen interessierten Stellen. Daneben wird eine
Reihe damit zusammenhängender Sonderfragen
geprüft, so u. a. die gemeinsamen Belange des

Sanitätsdienstes, des Transportdienstes und der Versorgung.
Zur grundsätzlichen Frage, ob im Rahmen der totalen
Landesverteidigung eine Zweiteilung der Armee in
eine solche für den Kampf und eine solche für den
Schutz der Zivilbevölkerung anzustreben oder die Armee
den Bedürfnissen einer vermehrten Hilfeleistung an
die Bevölkerung anzupassen sei, gilt es zu bedenken,
dass die erste Lösung eine kaum verantwortbare
Schwächung der allein mit militärischen Mitteln und
Streitkräften des heutigen Umfanges möglichen
Verteidigung unseres Landes gegen eine gewaltsame
Aggression ergeben würde. Mit einer weiteren Reduktion

der militärischen Mannschaftsbestände zugunsten
von Spezialverbänden für die Zivilverteidigung, wie
sie beispielsweise die Luftschutztruppen darstellen,
wäre auch in Anbetracht der Ungewissheit der Lage
und des Katastrophenausmasses weder dem
Gesamtinteresse der totalen Landesverteidigung noch den

Sonderbedürfnissen der Zivilverteidigung gedient. Die
Lösung wird vielmehr in der Richtung zu suchen sein,
die Armee in die Lage zu versetzen, der Zivilbevölkerung

von Fall zu Fall mit angemessenen Mitteln zu

helfen. Eine zum vorneherein festgelegte Aufteilung
der verfügbaren Verbände wäre mit Rücksicht auf die

enge Schicksalsverbundenheit von Zivilbevölkerung
und Armee im Kriegsfalle unzweckmässig. Die Schaffung

einer Führung für die totale Abwehr ist dabei
unerlässlich.

Die Reorganisation des Territorialdienstes

In engem Zusammenhang mit der Integration der
Armee in die totale Landesverteidigung steht die
Notwendigkeit einer Reorganisation des Territorialdienstes.
Die betreffenden Studien sind im Gange. Im Vordergrund

einer wirkungsvolleren Ausgestaltung des

Territorialdienstes steht der Gedanke, die territorialdienstliche

Gliederung im Interesse eines enger koordinierbaren

Zusammenwirkens mit den zivilen Behörden
besser an die politischen Grenzen, vor allem der
Kantone, anzulehnen und damit die Möglichkeit zur
räumlichen Zusammenfassung der militärischen Kommandostellen

und zivilen Instanzen zu schaffen.

Gleichzeitig ist es notwendig, ein umfassendes

Warnsystem aufzubauen, das sowohl zugunsten der
Armee als auch der Bevölkerung arbeitet. Soweit sich
technisch befriedigende und finanziell vertretbare
Lösungen finden lassen, sollte dieses System auch die

Warnung vor anfliegenden feindlichen Lenkwaffen
ermöglichen. Es soll die heute noch nicht vollständig
aufeinander abgestimmten Warndienste gegen die
Bedrohung aus der Luft, durch atomare, biologische und
chemische Waffen und durch Ueberflutung in einer
zweckmässigen Gesamtlösung zusammenfassen. Auch
diese Arbeiten sind im Gang und werden wahrscheinlich

innert Jahresfrist zum Abschluss gebracht werden
können.»

«Dem Territorialdienst obliegen die
Unterstützung der Armee und die militärische
Hilfeleistung an die Zivilbehörden und an die
Zivilbevölkerung. Er ist Bindeglied zwischen der
Armee, dem Zivilschutz und der Kriegswirtschaft.»

(Artikel 1

Verordnung über den Territorialdienst)
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